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Erwägungen
E. 27
September 2011 E. 4.5.3, m.w.H.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; DIKE-Komm ZPO-Steininger, Art. 326 N 1 ff.). 3.1. Die Vorinstanz erwog, die Gesuchsteller liessen ihr Rechtsöffnungsbegehren auf einen Einschätzungsentscheid für die Staats- und Gemeindesteuern 2023 vom 15. November 2024 sowie die Schlussrechnung 2023 Staats- und Gemeindesteu- ern vom 22. November 2024 stützen. Im Einschätzungsentscheid sei das steuer- bare Einkommen der Gesuchsgegnerin auf Fr. 60'000.– sowie das steuerbare Ver- mögen auf Fr. 275'000.– eingeschätzt worden, wobei festgehalten worden sei, dass der anwendbare Steuertarif der Grundtarif sei. Gestützt auf die so festgelegte Steu- erbemessungsgrundlage und den anwendbaren Steuersatz sei die von der Ge- suchsgegnerin zu bezahlende Staats- und Gemeindesteuer für die Steuerperiode des Jahres 2023 auf Fr. 6'956.25 festgesetzt worden. Die Gesuchsteller belegten mittels Rechtskraftbescheinigung, dass der genannte Einschätzungsentscheid so- wie die Schlussrechnung in Rechtskraft erwachsen und damit vollstreckbar gewor-
- 4 - den seien, womit ein definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vorliege (Urk. 14 E. I. 1.2). Auch die drei Identitäten (Identität des aus dem Rechtsöffnungstitel berechtigten mit dem betreibenden Gläubiger; Identität zwischen dem im Rechtsöffnungstitel Verpflichteten und dem betriebenen Schuldner; Identität der in Betreibung gesetz- ten Forderung mit derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt) seien gegeben (Urk. 14 E. I. 2.1 f.). Gestützt auf die Schlussrechnung vom 22. November 2024 sei die Gesuchsgegnerin verpflichtet worden, für das Steuerjahr 2023 Staats- und Gemeindesteuern von Fr. 6'956.25 zu bezahlen. Dieser Betrag sei in Betrei- bung gesetzt worden und dafür werde Rechtsöffnung verlangt, womit dieser ohne Weiteres ausgewiesen sei. Gemäss § 51 Abs. 3 der Verordnung zum Steuergesetz des Kantons Zürich vom 1. April 1998 [StV/ZH] sei die Schlussrechnung innert 30 Tagen nach Zustellung zu begleichen. Gemäss rechtskräftiger Anordnung in der Schlussrechnung vom 22. November 2024 sei der Steuerbetrag zahlbar bis zum 22. Dezember 2024, womit die in Betreibung gesetzte Forderung bei Anhebung der Betreibung am 27. Februar 2025 (Datum Zustellung Zahlungsbefehl) ohne Weiteres fällig gewesen sei (Urk. 14 E. I. 3.1–3.3). Die Gesuchsgegnerin mache keine nach Art. 81 SchKG zulässigen Einwendungen geltend, weshalb den Gesuchstellern Rechtsöffnung für Fr. 6'956.25 erteilt werden könne (Urk. 14 E. I. 3.4). Das Steueramt der Stadt B._____ habe sodann den Ausgleichszins in der Höhe von Fr. 66.55 mit der Schlussrechnung vom 22. November 2024 rechtskräftig ver- fügt, womit auch dieser ausgewiesen sei. In Anwendung von § 174 Abs. 1 StG/ZH seien für verspätete Zahlungen Verzugszinsen zu bezahlen (§ 51 StV/ZH), wobei der anwendbare Verzugszinssatz ab 1. Januar 2021 4.5 % betrage (Anhang zum Beschluss des Regierungsrates über die Festsetzung und Berechnung der Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern vom 11. Juli 2007). Da der Steuerbetrag gemäss Schlussrechnung vom 22. November 2024 gestützt auf § 51 StV/ZH bis zum 22. Dezember 2024 zu bezahlen gewesen sei, habe sich die Gesuchsgegnerin ab dem 23. Dezember 2024 in Verzug befunden. Der geschuldete aufgelaufene Verzugszins von 4.5 % vom 23. Dezember 2024 bis 12. Februar 2025 auf
- 5 - Fr. 6'956.25 sei von den Gesuchstellern mit Fr. 43.50 korrekt berechnet worden, weshalb auch dieser Zins ausgewiesen sei. Sodann sei laufender Verzugszins von 4.5 % seit 13. Februar 2025 ausgewiesen (Urk. 14 E. I. 4.1 f.). Zusammenfassend sei den Gesuchstellern damit definitive Rechtsöffnung für Fr. 6'956.25 nebst Zins zu 4.5 % seit 13. Februar 2025, Fr. 43.50 (aufgelaufener Verzugszins bis 12. Februar 2025) und Fr. 66.55 (Ausgleichszins) zu erteilen (Urk. 14 E. II. 5). 3.2. Die Gesuchsgegnerin moniert beschwerdeweise, dass ihre Anliegen in der Urteilsbegründung nicht berücksichtigt worden seien. Für die unterlassene Einrei- chung der Steuererklärungen habe sie Bussen bezahlt. Die Höhe sei Fr. 1'440.– gewesen, wobei es laut der Presse etwa Fr. 1'000.– gewesen wären. Die Betrei- bung sei über die Pensionskasse abgewickelt worden, als alle ihre Ersparnisse auf- gebraucht worden seien. Sie habe deutlich gehört, dass die Pensionskassengelder ihr gehörten. Weiter seien die Einschätzungen ab 2013 bis 2017 zu hoch gewesen. Sie erwarte klare Angaben, wie sie zu ihren zu viel bezahlten Steuern komme; es handle sich doch um über Fr. 20'000.–, die ihr jetzt im Alter fehlten (Urk. 13). 3.3. Die Gesuchsgegnerin reichte vor Vorinstanz keine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch ein (Urk. 9 E. 1). Entsprechend gelten sämtliche ihre Aus- führungen in der Beschwerdeschrift und in der dieser beigelegten Zusammenstel- lung von Steuerbeträgen früherer Jahre (Urk. 13, 15) als neu, sodass sie aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO und oben E. 2.2) nicht mehr zu berücksichtigen sind. Dasselbe gilt auch für ihre erstmals eingereichten Beweismittel (Urk. 16/1–7). Selbst bei deren Berück- sichtigung wäre der Beschwerde der Gesuchsgegnerin jedoch kein Erfolg beschie- den. So stellen ihre Ausführungen keine ausreichende Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen dar; dies steht einem Eintreten auf die Beschwerde entgegen (vgl. oben E. 2.1). Es erschliesst sich nicht, in welchem Zusammenhang ihre Ausführungen überhaupt mit den Staats- und Gemeindesteuern 2023 stehen. Sollte die Gesuchsgegnerin mit ihren Vorbringen bestreiten wollen, den in Betrei- bung gesetzten Betrag zu schulden, und damit die Richtigkeit des Rechtsöffnungs- titels (Einschätzungsentscheid für Staats- und Gemeindesteuern 2023 vom 15. No-
- 6 - vember 2024 und Schlussrechnung vom 22. November 2024) in Abrede stellen, ist sie damit im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu hören. Denn in diesem wird einzig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine (vorliegend) definitive Rechtsöffnung er- füllt sind, d.h. ob ein entsprechender gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen nach Art. 81 SchKG seitens des Schuldners gegeben (und urkund- lich nachgewiesen) sind, wonach die Forderung erlassen, getilgt, gestundet oder verjährt ist. Über den materiellen Bestand der Forderung bzw. über die materielle Richtigkeit des Entscheids ist hingegen nicht zu befinden (BGer 5A_661/2012 vom 17. Januar 2013 E. 4.1; BGer 6B_413/2009 vom 13. August 2009 E. 1.2.3; je m.w.H.). Die Gesuchsgegnerin vermag mit ihrer unsubstantiierten und unbelegten Behauptung (irgend) einer Gegenforderung aus zu viel bezahlten Steuern in den Jahren 2013 bis 2017 – das ist der Vollständigkeit halber zu erwähnen – keine Tilgung der Betreibungsforderung durch Verrechnung (Art. 120 ff. OR) nachzuwei- sen. Gleiches gilt, soweit die Gesuchsgegnerin (sinngemäss) vorbringt, sie habe zu hohe Bussen für das Nichteinreichen von Steuererklärungen bezahlt. Auf die Beschwerde ist aus den geschilderten Gründen nicht einzutreten. 4. Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 6'956.25 auf Fr. 300.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, der Gesuchsgegnerin infolge ihres Unterliegens, den Gesuchstellern mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




